
Hilfe: wie kann ein Schüler nach Unterbrechung
weitermachen
Beitrag von „Moebius“ vom 13. Juli 2017 08:48

Natürlich hat der Schüler "abgebrochen", er war volljährig und hat die Schule auf eigenen
Wunsch verlassen, so etwas wie eine "Unterbrechung" gibt es im Schulrecht nicht. Bei der
beschriebenen Konstellation müssen ihn Gymnasien aus den schon genannten Gründen auch
nicht mehr aufnehmen. Er kann versuchen ein Gymnasium zu finden, das ihn freiwillig
aufnimmt, alternativ kommt das Abendgymnasium in Frage, die bieten inzwischen auch "ganz
normale" Klassen an.
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